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§ 3 T-KMG
 T-KMG - Katastrophenmanagementgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.02.2022

(1) Behörde für die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung örtlicher Katastrophen ist

der Bürgermeister.

(2) Behörde für die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung gemeindeüberschreitender

Katastrophen ist die Bezirkshauptmannschaft.

(3) Behörde für die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung bezirksüberschreitender

Katastrophen ist die Landesregierung.

(4) Die Landesregierung kann die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung

gemeindeüberschreitender Katastrophen jederzeit mit Beschluss an sich ziehen.

(5) Die Landesregierung hat organisatorische Vorkehrungen zu tre en, um bei Bedarf ein den jeweiligen

Anforderungen entsprechendes Krisenmanagement einrichten zu können.
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